
Platzordnung 

 

Diese Platzordnung gilt während und außerhalb der Trainingszeiten! 

Im Interesse eines friedlichen und dauerhaften Miteinanders von Menschen und Hunden 

auf unseren Trainingsgeländen in Lagesbüttel und Meine sind folgende Regeln zu 

beachten: 

Die Zufahrt und der Parkplatz sind vorsichtig zu befahren. 

Das Betreten und die Nutzung des Platzes geschehen auf eigene Gefahr. Jede:r Hundebesitzer:in 

haftet für jegliche Schäden, die durch ihn oder seinen Hund verursacht werden. 

Der DRC e.V., die BZG Braunschweig, deren Vorstände und Trainer:innen haften nicht für Schäden 

jeglicher Art. 

Vor dem Betreten des Trainingsplatzes sollte der Hund reichlich Gelegenheit zum Lösen haben. Das 

Lösen auf dem Trainingsplatz ist nicht gestattet. Jede Verunreinigung durch den Hund ist 

unverzüglich zu beseitigen und mitzunehmen – und nicht auf dem Platz zu entsorgen. Dies gilt 

ebenso für das Gelände weitläufig um den Trainingsplatz herum sowie für den angrenzenden Wald.  

Die Hunde sind grundsätzlich angeleint auf den Platz zu führen und erst nach Aufforderung der 

Trainer:innen, im Rahmen des Trainings, abzuleinen. 

Die Teilnahme am Training/Unterricht ist nur nach Vorlage eines gültigen Impfausweises und des 

Versicherungsnachweises möglich. Die Hundehalter:innen sind verpflichtet eine 

Hundehalterhaftpflichtversicherung für ihren Hund abzuschließen und den Hund altersentsprechend 

impfen zu lassen. 

Hunde, die nicht ordnungsgemäß geimpft, krank oder krankheitsverdächtig sind, sowie läufige 

Hündinnen sind vom Training fern zu halten. Die Trainer:innen behalten sich vor, Hunde vom Training 

auszuschließen, sollten diese ersichtlich krank sein. Dies gilt auch bei Verstößen gegen das 

Tierschutzgesetz sowie gegen die Platzordnung. 

Das Tragen von Endloswürgern, Stachel- oder Korallenhalsbändern, sowie das Mitbringen und Tragen 

von Elektroreizgeräten (z. B. Tele-Tact) oder anderen tierschutzrechtlich bedenklichen Hilfsmitteln 

sind auf dem Hundeplatz strengstens verboten. (TierSchG §3, Abs. 5 und 11). 

Den Brandschutzmaßnahmen ist Folge zu leisten. 

Hinweise auf Schildern sowie durch Vorstandsmitglieder und Trainer:innen sind zu beachten (z. B. 

absolutes Rauchverbot). 

Zigarettenstummel dürfen zu keiner Zeit auf dem Hundeplatz entsorgt werden. 
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